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Breve Pius' IX. "In hac Beatissimi Petri
Cathedra" vom 22. Mai 1868

Mit dem Breve "In hac Beatissimi Petri Cathedra" vom 22. Mai 1868, das

zwischen König Friedrich Wilhelm IV. und Pius IX. ausgehandelt worden

war, wurde die katholische Militärseelsorge in Preußen geregelt. Fortan

sollte der Fürstbischof von Breslau zum katholischen Armeebischof

ernannt werden. Die entsprechenden Fakultäten konnte er an einen

Feldpropst delegieren. Nach der Novemberrevolution 1918 und der

folgenden Abschaffung der bundesstaatlichen Organisation des

Heerwesens dauerte es bis zum Abschluss des Reichskonkordats von

1933 und dem Erlass des Päpstlichen Breves über die Militärseelsorge

von 1935, um eine entsprechende Nachfolgeregelung zu finden.
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